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Druckluft- und CO2-Waffen, Paintballwaffen, Imitations- und 
Schreckschusswaffen, die aufgrund ihres Aussehens mit echten 
Feuerwaffen verwechselt werden können, werden 
neu vom Waffengesetz erfasst, das bedeutet: 

 
 Es ist verboten, solche Waffen an öffentlich zugänglichen Orten zu 
tragen. Zum Beispiel: Schule, Schulhof, Schulweg, Pausenplatz; 

 
 Es ist verboten, solche Waffen an Personen zu übertragen, die das 
18. Altersjahr noch nicht vollendet haben. 
 
Verboten bleiben auch: 
 


